
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/7/3 2001/05/0209
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.2001

Index

41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §15 Abs6;

MeldeG 1991 §15a idF 2001/I/028;

MeldeG 1991 §17 Abs2 Z2;

Novellen BGBl2001/I/028 AnlC;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/05/0198 E 3. Juli 2001 RS 5

Stammrechtssatz

Wie der Verwaltungsgerichtshof im E 31.8.1999, Zl. 99/05/0076, klargelegt hat, kann ein Bürgermeister gemäß § 17 Abs.

2 Z. 2 MeldeG 1991 nur dann ein Reklamationsverfahren hinsichtlich eines Menschen, der in seiner Gemeinde nur

einen weiteren Wohnsitz hat, beantragen, wenn er darlegen kann, dass der Betro>ene einen Mittelpunkt seiner

Lebensinteressen in der Gemeinde hat. Die nunmehr im § 15a MeldeG 1991 den Bürgermeistern eingeräumte

Ermächtigung, von dem Betro>enen eine Wohnsitzerklärung verlangen zu können, soll demnach neben der Ermittlung

der Daten gemäß § 15 Abs. 6 MeldeG 1991 dem Nachweis der Antragsvoraussetzungen gemäß § 17 Abs. 2 Z. 2 MeldeG

1991 dienen. Die Wohnsitzerklärung des Betro>enen bildet für den Bürgermeister die wesentliche Grundlage für seine

Entscheidung, die Einleitung eines Reklamationsverfahrens zu beantragen, weil sich aus ihr die maßgeblichen

tatsächlichen Anhaltspunkte für den Lebensmittelpunkt in einer Gemeinde ergeben (siehe Anlage C in BGBl. I Nr.

28/2001). Um die für einen Antrag eines Bürgermeisters nach § 17 Abs. 2 Z. 2 MeldeG 1991 erforderlichen

Voraussetzungen (Mittelpunkt der Lebensbeziehungen) dartun zu können, hat daher der Bürgermeister vor

Antragstellung die Wohnsitzerklärung vom Betro>enen zu verlangen (vgl. hiezu Grosinger-Szirba, Das österreichische

Melderecht, 5. Auflage, Seite 199).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2001:2001050209.X05

Im RIS seit

23.11.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/57921
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/17
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/15a
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/17
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_28_1/2001_28_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/17
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2001/7/3 2001/05/0209
	JUSLINE Entscheidung


